
 

 

   

   
    

 

   
 

 

HAUSANSCHRIFT 
 Scharnhorststraße 34 - 37 

10115 Berlin 

   
VERKEHRSANBINDUNG  U6 Naturkundemuseum 

  S-Bahn Berlin Hauptbahnhof 

  Tram Invalidenpark 
 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im BMWK können Sie 

der Datenschutzerklärung auf www.bmwk.de/Datenschutzerklärung entnehmen. 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz • 11019 Berlin 

 ██ █████ 

 

Ausschließlich per E -Mail an: 

███████████████████ 

 

Zugang zu Umweltinformationen nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG)  

Bescheid nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG)  

Ihr Antrag vom 17.10.2022 

 

 

 

Sehr geehrter Herr ████,  

mit Antrag vom 17.10.2022 beantragten Sie nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG) vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) die Übersendung von Dokumenten, 

aus denen die Kosten für den Streckbetrieb der Atomkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und 

Emsland hervorgehen.  

Hierzu ergeh t folgende Entscheidung: 

1. Ihr Antrag wird abgelehnt. 

2. Der Bescheid ergeht gebühren - und auslagenfrei. 

Begründung:  

1.  Ein  Anspruch  auf  Informationszugang  besteht  nicht,  da  die  begehrten  Informationen  im 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz nicht vorliegen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 UIG) . 
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Seite 2 von 2 Ihr Anspruch gemäß § 3 Abs. 1 UIG umfasst nur Umweltinformationen, über die eine 

informationspflichtige Stelle tatsächlich verfügt. Sie beantragten die Übersendung von 

Dokumenten, aus denen die Kosten für den Streckbetrieb der Atomkraftwerke Isar 2, 

Neckarwestheim  2  und  Emsland  hervorgehen.  Eine  ministeriumsinterne  Abfrage  hat  ergeben, 

dass die von Ihnen begehrten  Informationen bzw. Dokumente im Bundesministerium für 

Wirtschaft und Klimaschutz leider nicht vorhanden sind. Mir ist auch keine andere Stelle bekannt, 

bei der entsprechende Dokumente vorhanden sind. Ihr Antrag war daher abzulehnen.  

Da die begehrten  Informationen bzw. Dokumente  in den Anwendungsbereich des 

Umweltinformationsgesetzes (UIG) fallen, ist ein Anspruch auf Grundlage des 

Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) gemäß § 1 Abs. 3 IFG ausgeschlossen.  

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 12 UIG.  

 

Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit Sitz in Berlin und Bonn erhoben werden.  

Ich bedaure, Ihnen keine andere Auskunft geben zu können.  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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